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Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern 
und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern   
Bundesratsdrucksache 120/15 (Beschluss) 

- Bezug zum Bundesteilhabegesetz - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 08.05.2015 die als Anlage beigefügte Stel-
lungnahme zum o.g. Gesetzentwurf beschlossen. 

Der Bundesrat weist u.a. auf die Festlegungen im Zuge der Einigung zur nationalen 
Umsetzung des Fiskalpakts und des Stabilitäts- und Wachstumspakts hin, in dieser 
Legislaturperiode ein neues Bundesteilhabegesetz zu erarbeiten und in Kraft zu set-
zen, das die rechtlichen Vorschriften der Eingliederungshilfe ablöst. Der Bundesrat 
erinnert die Bundesregierung an ihre Zusage, dass mit Inkrafttreten des Bundesteilha-
begesetzes eine Entlastung im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich bei den Kosten 
der Eingliederungshilfe erfolgen muss.  

Der Bundesrat bittet ferner dafür Sorge zu tragen, dass die zur Verwendung kommen-
den Mittel in keinem Zusammenhang mit den Zusagen des Bundes bezüglich der Ent-
lastung von den Kosten der Eingliederungshilfe im Umfang von 5 Milliarden Euro jähr-
lich im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes stehen. Die Län-
dern fordern daher die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass durch den Gesetz-
entwurf keine präjudizierenden Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausgestal-
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tung eines Bundesteilhabegesetzes getroffen werden und dass Finanzmittel des Bun-
des in zugesagter Höhe zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zur Verfügung 
stehen, um die Anforderung an ein modernes Teilhaberecht erfüllen zu können (S. 8 ).  

Der Stellungnahme ist ferner zu entnehmen, dass die Länder befürchten, dass durch 
die Einrichtung eines Sondervermögens „Kommunalinvestitionsförderungsfond“ in der 
vorgesehenen Form und Höhe längerfristige Festlegungen getroffen werden, die eine 
finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe im Zusam-
menhang der Ausgestaltung eines Bundesteilhabegesetzes unmöglich machen. Aus 
Sicht der Länder ist jedoch eine Bundesbeteiligung innerhalb dieses Systems ange-
sichts der Fallzahl- und Ausgabendynamik der Eingliederungshilfe weiterhin zwingend 
erforderlich (vgl. Begründung auf S. 8). 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


